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Präambel 

Die Gemeinde Thalmassing erlässt aufgrund des § 10 i.V.m. §§ 1, 2, 3, 4, 6 und 9 des  Baugesetzbuches 

(BauGB) v. 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 

2017 (BGBl. I S. 2808), Art. 81 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) v. 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 

2132-1-I), zuletzt geändert durch § 3 G v. 24. Juli 2015 (GVBl. S. 296), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

v. 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert d. Art. 2 G v. 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548), Art. 3 des Bayerischen 

Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) v. 23.02.2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert d. G v. 

13.12.2016 (GVBl. S. 372) und des Art. 23 Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bek. V. 22.08.1998 

(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert d. Art. 17a Abs. 2 G v. 13.12.2016 (GVBl. S. 335) diese 

Bebauungsplanänderung als Satzung. 

  

I. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 

  

SCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG       § 9 Abs. 1 Nr. 1 

BauGB 

 

1.1 WA   Allgemeines Wohngebiet    § 4 BauNVO 

    Zulässig sind folgende Nutzungen: 

    Planbereich A  Einzel- und Doppelhäuser 

    Planbereich B  Geschosswohnungsbau 

  

 SO Kinderbetreuung  Sonstiges Sondergebiet – Kinderbetreuung  § 11 BauNVO 

    Zulässig sind Kinderkrippen und Kindergärten 

 

SO Seniorenbetreuung Sonstiges Sondergebiet - Seniorenbetreuung § 11 BauNVO 

Zulässig sind 

- Pflegeheime mit den dazugehörigen Nebenflächen 

- Betreutes Wohnen, auch in Form von Wohngemeinschaften 

  

 

    

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 
 

2.1 GRZ   Grundflächenzahl GRZ als Obergrenze  §§ 17 + 19 BauNVO 

0,4    

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die 

zulässige Grundfläche durch die Grundflächen 

der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten 

Anlagen bis zu 50 vom Hundert überschritten 

werden, höchstens jedoch bis zu einer 

Grundflächenzahl von 0,8.  

 

2.2 GFZ   Geschossflächenzahl GFZ als Obergrenze  §§ 17 + 20 BauNVO 

 0,8    

 

 

2.3 II   Anzahl der zulässigen Vollgeschosse   § 20 BauNVO  

 

 

 

2.4 TH 6,50    maximal zulässige Traufhöhe in Metern,  § 18 BauNVO 

    bezogen auf die Oberkante des bestehenden 

    Geländes am höchstgelegenen Gebäudeeck 

  

 

 

3. BAUGRENZEN, BAUWEISE       § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

           §§ 22 +23 BauNVO 

 

3.1     Baugrenze      § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden 

durch Baugrenzen und den sich daraus 

ergebenden Baufenstern festgelegt. 

Offene Stellplätze, Carports, Garagen, 

Müllhäuschen, untergeordnete Neben-anlagen, 

die dem Nutzungszweck des Baugebietes dienen, 

sind innerhalb der Baugrenzen zulässig. 

Müllhäuschen sind bis zu einer Grundfläche von 25 

m² auch außerhalb der Baugrenzen zulässig, 

jedoch nicht in Eingrünungszonen. 

    

3.2    Bauweise 

 o   offene Bauweise     § 22 Abs. 2 BauNVO 

 

a   abweichende Bauweise    § 22 Abs. 4 BauNVO 

Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 

Metern müssen durch Fassadensprünge 

gegliedert werden 

  

3.3 Dachformen, Dachneigung 

    Die zulässigen Dachformen mit den zulässigen    

    Dachneigungen sind wie folgt festgesetzt:  

  

 SD < 25°  Satteldach mit maximal zulässiger Dachneigung 

 WD < 25°  Walmdach mit maximal zulässiger Dachneigung 

 PD < 15°  Pultdach mit maximal zulässiger Dachneigung 

 FD   Flachdach    

  

 

   

4. VERKEHRSFLÄCHEN        § 9 Abs. 1 Nr. 4    BauGB  
 

4.1    Erschließungsstraße 

 

 

 

4.2    öffentliche Verkehrsfläche (Geh- und Radweg) 

 

 

 

4.3    Vorratsfläche für Verbreiterung der öffentlichen 

    Straße   

 

 

 

5. GRÜNORDNUNG   § 9 Abs. 1 Nr. 15 u. 20    BauGB  
 

5.1    Regenrückhaltung 

 

 

5.2    öffentliche Grünfläche 

 

 

 

5.3    neu zu pflanzende Bäume 

 

 

 

5.4    neu zu pflanzende Hecken 

 

 

 

5.5    Ausgleichsfläche 

 

 

 

 

6. SONSTIGE FESTSETZUNGEN      

 

6.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des  

     Bebauungs- und Grünordnungsplans 

 

 

6.2     Abgrenzung des unterschiedlichen Maßes der  § 16 Abs. 5 BauNVO 

    baulichen Nutzung  

    Gliederung der Planbereiche 

  

 

7. DARSTELLUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

 

7.1    Bestehende Grundstücksgrenzen 

 

 

 

7.2    Flurstücknummern 

 

 

 

7.3    vorgeschlagene Parzellierung im Planbereich A 

 

 

 

7.4    vorgeschlagene Parzellennummern im  

Planbereich A 

 

 

7.5    Bestehende Haupt- und Nebengebäude 

 

 

 

7.6 Höhenlinien mit Angabe der Höhe üNN in Metern, 

generiert aus dem digitalen Geländemodell (DGM) 

des Bayerischen Landesamtes für Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung. 

 

 

 II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  
 

1. ABSTANDSFLÄCHEN 

Für die Abstandsflächen gelten die Vorschriften des Art. 6 BayBO in der zum Zeitpunkt des 

Satzungsbeschlusses gültigen Fassung. Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO wird angeordnet.  

Für die Bemessung der Abstandsfläche ist die Wandhöhe, bezogen auf das bestehende Gelände, 

maßgebend.  

 

2. STELLPLATZREGELUNG 

Für die Ermittlung der notwendigen Anzahl von Stellplätzen ist die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 

gültige Stellplatzsatzung der Gemeinde Thalmassing heranzuziehen.  

 

3. STÜTZWÄNDE 

Die Höhen der Oberkanten von Stützwänden innerhalb des Grundstücks dürfen maximal 2 Meter über dem 

bestehenden Gelände  betragen. Entlang von Grundstücksgrenzen sind Stützwände mit einer Höhe bis zu 

maximal einem Meter über dem daran anschließenden bestehenden Gelände zulässig. 

 

 

 III. BAUORDNUNGSRECHLICHE FESTSETZUNGEN 
      (§ 9 Abs. 4 BauGB und Art. 81 BayBO) 

 

1. ÄUßERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN     Art. 81 Abs. 1 Nr.1 BayBO 

1.1 Dachform, Dachneigung und Dachdeckung 

Dachformen und –neigungen sind den Festsetzungen durch Planzeichen zu entnehmen.  

Als Dachdeckung sind zulässig: 

- ziegelrote, braune oder anthrazitfarbene Dachziegel oder Betondachsteine 

- graue Blecheindeckungen  

Deckungen aus Dachziegeln, Betondachsteinen und Blecheindeckungen sind einfarbig auszuführen. 

Glänzende Dacheindeckungsmaterialien sind unzulässig. 

1.2 Dachgauben 

Dachgauben sind nicht zulässig.  

1.3 Fassaden 

Als Fassadenmaterialien sind sämtliche Baustoffe zugelassen. Grelle Farben oder reflektierende 

Oberflächen sind unzulässig. 

1.4 PV-Anlagen 

PV-Anlagen auf Dachflächen sind nur in nicht aufgeständerter Ausführung zulässig. 

 

2. GESTALTUNG DER AUßENANLAGEN       Art. 81 Abs. 1 Nr.5 BayBO  

2.1 Einfriedungen 

Bei Hecken an Grundstücksgrenzen, die unmittelbar an öffentliche Erschließungsstraßen und Gehwege 

angrenzen, muss der Abstand der Heckenschnittfläche bis zur Grundstücksgrenze mindestens 0,50m 

betragen. (Art. 47 AGBGB) Ansonsten gelten die nachbarschaftlichen Bestimmungen. 

Zusätzlich zu den Hecken sind als Einfriedung Zäune mit Hinterpflanzung bis zu einer max. Höhe von 1,20m 

zulässig. 

 

Als Einfriedung sind folgende Zaunformen zulässig. 

˗ Holzzäune mit senkrechter Lattung (z.B. Staketenzaun, Hanichlzaun) 

˗ Maschendrahtzäune 

˗ Drahtgitterzäune 

˗ Stabmattenzäune 

˗ Stahlzäune 

˗ Mauerpfeiler für Gartentüren und Tore in Mauerwerk verputzt oder glattem Beton 

˗ Säulen für Einfriedungen in Holz oder Naturstein 

˗ Mauerpfeiler in Kombination mit den zugelassenen Zaunformen 

˗ Kurze geputzte Mauerstücke mit einer maximalen Länge bis zu 2 Metern im Einfahrtsbereich, 

entsprechend Gabionen oder Sichtbetonwände 

 

Flächige Elemente und Kunststoff-Elemente sind nicht zulässig. 

Einfriedungen sind grundsätzlich mit freiwachsenden Sträuchern zu hinterpflanzen. Formhecken sind nicht 

zulässig. Bei Hinterpflanzungen sind die nachbarschaftlichen Bestimmungen zu beachten. 

 

Unzulässig sind alle anderen Formen von Zäunen wie z.B.: 

˗ Zäune aus waagrechten Profilbrettern 

˗ Ornamentale Stahlzäune 

˗ Scherenzäune 
 

Von den Zäunen darf keine konstruktionsbedingte Gefährdung ausgehen. Bei Einfriedungen ist 

grundsätzlich auf einen Sockel, im Sinne der Durchlässigkeit für Kleinsäuger, Kleintiere etc. zu verzichten. 

Der Bodenabstand hat im Mittel mindestens 15 cm zu betragen. Zäune an öffentlichen 

Erschließungsstraßen müssen mindestens 0,50 m zurückgesetzt werden. Die daraus entstehenden Streifen 

dürfen nicht gepflastert oder asphaltiert werden. Sie sind zu bepflanzen, anzusäen oder der Sukzession zu 

überlassen. 

2.2 Stellplätze, Zugänge und Zufahrten 

Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen. Im öffentlichen Bereich sind Stellplätze, 

Zugänge und Zufahrten weitgehend barrierefrei und behindertengerecht auszugestalten. (DIN 18030) 

Als Beläge sind zulässig: 

˗ Wassergebundener Belag 

˗ Betonpflaster mit Splitt- oder Rasenfuge 

˗ Natursteinpflaster (Granit) mit Splitt- oder Rasenfuge 

˗ Schotterrasen 

˗ In Teilbereichen sind zur besseren Begehbarkeit für Senioren auch engfugige und rollatortaugliche 

Pflaster zulässig 

Asphaltierte Stellplätze sind unzulässig. 

2.3. Bewohnergarten / Gartenbereiche 

Innerhalb der Gartenbereiche sind Gestaltungselemente wie Kleinarchitekturen (z.B. Pergolen etc.) oder 

bauliche Elemente wie Hochbeete zulässig. Die Materialauswahl zur Errichtung ist auf heimisches, 

zertifiziertes, unbehandeltes Holz (z.B. Lärche, Eiche) oder lackierte Stahlbauteile beschränkt. 

Bei der Gestaltung der Gärten sind auch fremdländische Gehölze und Ziersträucher zulässig, wenn sich 

diese auf den Gartenbereich beschränken. Schnittgehölze, wie geformte Hecken zur Gliederung von 

Nutzungsbereiche und zur Abgrenzung gegenüber angrenzenden Wiesenflächen sind zulässig. 

 

Nicht gestattet ist: 

˗ Die Pflanzung von exotischen und bizzaren Wuchsformen z.B. Abies concolor, Cotoneaster spec., 

Picea glauca, Juniperus spec., Thuja spec., Pyracantha spec., oder ähnliches. 

˗ Kies-, Splitt-, Zierkies und Schotterflächen                                                                                                

Loses Steinmaterial und - schüttungen sind grundsätzlich auch im Sinne des Insektenschutzes 

unzulässig. Deutlich untergeordnete Rieselbereiche zur Mulchung von Pflanzungen sind zulässig. 

 

Die Gestaltung, ist wie die Anlage der übrigen grünordnerische geregelten Freiflächen im Rahmen des 

Freiflächengestaltungsplanes darzustellen. Ein Pflanzplan mit den verwendeten Arten im Gartenbereich 

und systematische Skizzen zu Kleinarchitekturen sind beizufügen. 

 

3. GRÜNORDNUNG         Art. 81 Abs. 1 Nr.5 BayBO 

3.1 Allgemeine Planfestsetzungen 

Die Vegetationsflächen sind entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzungen anzulegen, zu 

sichern und dauerhaft zu erhalten. Ausbleibende Pflanzen sind zu ersetzen. Die Vegetationsflächen sind 

spätestens in der Pflanzperiode nach Erstellung der Erschließungsflächen und nach Nutzungsaufnahme/-

beginn der Gebäude fertigzustellen. Nach- und Ersatzpflanzungen haben den Pflanzqualitäten des 

Grünordnungsplanes zu entsprechen. Die Pflanzqualitäten müssen den Gütebestimmungen des Bundes 

deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen.  

Für die im Plan festgesetzten Neuanpflanzungen von Gehölzen in den privaten Vegetationsflächen wird 

die Verwendung der in Punkt 3.5 ausgewiesenen Gehölze festgesetzt.  

Für weitere Planungen können alle Ziergehölze verwendet werden, außer die unter 3.5 beschriebenen 

unzulässigen Pflanzenarten.  

 

Für freiwachsende Hecken und Gehölzgruppen:  

Pflanzdichte 1 Stück/1,50 qm 

 

Pflanzqualitäten: 

Bäume I. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 18 - 20 cm 

Bäume II. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 16 - 18 cm oder Heister, 2xv., 150 - 200 cm 

Sträucher: 2xv., 100 - 150 cm bzw. 60 - 100 cm  

3.2 Öffentliche Grünflächen 

Öffentliche Grünflächen sind nach Plandarstellung mit artenreichen Wiesen (Lebensraum-typ 6510) 

anzusäen. Pflanzungen auf öffentlichen Grünflächen sind entsprechend der angefügten Pflanzlisten 

ausschließlich mit autochthonen Pflanzen herzustellen. 

3.3 Private Grünflächen  

Die in der Planzeichnung vorgesehenen Baumpflanzungen sind entlang der bestehenden Straße, entlang 

der internen Erschließung bis zum geplanten Wendehammer, auf der nördlich daran anschließenden 

öffentlichen Grünfläche, auf der Fläche der geplanten Regenrückhaltung sowie auf den  privaten 

Grundstücken des Allgemeinen Wohngebietes umzusetzen. Von den dargestellten Standorten darf in 

geringem Maß bis zu 5 Metern abgewichen werden. 

Geschlossene Pflanzflächen sind mit heimischen Sträuchern dicht anzupflanzen. Je 1,5 qm 1 Strauch, je 250 

qm Grundstücksfläche ist mindestens 1 heimischer Großbaum zu pflanzen. Die am Straßenraum liegenden 

Pflanzen können nicht angerechnet werden, diese müssen zusätzlich gepflanzt werden. Pflanzlisten siehe 

3.5. 

3.4 Private Grünflächen / Grünflächen Seniorenbetreuung und Kinderbetreuung 

Durch die Grundstücksbesitzer ist auf dem Grundstück je angefangene 400 qm Gesamtgrundstücksfläche 

mindestens ein Baum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzung muss in der unmittelbar auf die 

Fertigstellung der Gebäude und Erschließungsanlagen folgenden Pflanzperiode erfolgen. Ausgefallene 

Gehölze sind zu ersetzen. Die Pflanzung ist durch sachgemäße Pflege (Fertigstellungspflege und 

Entwicklungspflege) dauerhaft zu sichern. 

Innerhalb der privaten Grünflächen ist ein Sport- und Spielrasen zulässig. Es wird angeregt Teile der Flächen 

auch mit Blühwiesen anzulegen um eine Artenanreicherung innerhalb des Gebietes zu erreichen. 

3.5 Pflanzliste für private Grünflächen 

Auswahlliste für straßenraumbegleitende Bäume entlang Erschließungsstraßen 

BÄUME I. ORDNUNG 

 Acer platanoides in Sorten   Spitz-Ahorn in Sorten 

 Ulmus x hollandica „Lobel“  Schmalkronige Stadtulme 

 Tilia cordata „Greenspire“   Amerikanische Stadtlinde 

 

BÄUME II. ORDNUNG 

 Prunus avium in Sorten  Vogel-Kirsche in Sorten 

 Acer campestre „Elsrijk“  Feld-Ahorn „Elsrijk“ 

 

Auswahlliste allgemein für private Grünflächen 

BÄUME I. ORDNUNG 

 Acer platanoides   Spitz-Ahorn 

 Acer pseudoplatanus   Berg-Ahorn 

 Fraxinus excelsior   Esche  

 Tilia cordata    Winter-Linde  

 Quercus robur    Stiel-Eiche 

 

BÄUME II. ORDNUNG 

 Acer campestre   Feld-Ahorn 

 Carpinus betulus   Hainbuche 

 Crataegus carrierei   Apfel-Dorn 

 Malus domestica   Wild-Apfel 

 Prunus avium in Sorten  Vogel-Kirsche, auch in Sorten 

 Prunus padus    Trauben-Kirsche 

 Sorbus aucuparia   Eberesche 

  

 alle Obst- und Nußbäume (Mindest-Pflanzqualität: Halbstamm) 

 Obstbäume: alle standortgerechten und regionaltypischen Arten und Sorten 

 Walnuss: als Sämling 

 Verwendung für interne Ausgleichsflächen / Ortsrandeingrünung 

 

 HEIMISCHE STRÄUCHER 

 Cornus sanguinea   Hartriegel 

 Corylus avellana   Hasel 

 Cornus mas    Kornelkirsche 

 Lonicera xylosteum   Heckenkirsche 

 Ligustrum vulgare   Liguster 

 Prunus spinosa    Schlehe 

 Rosa canina    Hunds-Rose 

 Salix caprea    Sal-Weide 

 Sambucus nigra   Holunder 

 Viburnum opulus   Gemeiner Schneeball  

 Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 

  

In den Freiflächen ohne Pflanzauflagen und um die Gebäude sind ergänzend für strauchartige und 

bodenbedeckende Bepflanzungen Ziersträucher zugelassen.  

UNZULÄSSIGE PFLANZENARTEN 

Landschaftsfremde Baumarten wie Edeltannen und Edelfichten, Zypressen, Thujen usw. sowie alle Trauer- 

und Hängeformen (in allen Arten und Sorten), dürfen nicht gepflanzt werden.  

3.6 Interne Ausgleichsfläche 

Entwicklungsziel  

Ziel der Ausgleichsfläche ist es auf der Vorhabenfläche eine artenreiche Flachlandmähwiese n. LRT 

(Lebensraumtyp) 6510 zu entwickeln. Der Lebensraumtyp wird definiert als artenreiche, extensiv 

bewirtschaftete Mähwiese im Flach- und Hügelland. Dies schließt sowohl trockene als auch frisch-feuchte 

Mähwiesen ein. Die Glatthafer- oder Goldhaferwiese bieten einer Vielzahl von Kräutern, durch den 

lückigen Aufbau, und einer ausgeprägten Vertikalstruktur Lebensraum für viele Tierarten insbes. für 

Tagfalterarten. Ausschlaggebend hierbei ist, dass Magerkeitsanzeiger weitgehend fehlen. 

Entwicklung - Anlage und Pflege 

Die Vorhabenfläche ist in den ersten beiden Jahren mit Schröpfschnitten zu versehen. Alternativ kann zur 

schnellen Aushaagerung der Fläche die Ausbringung von Zwischenfrüchten (Wintergerste etc.) 

vorgenommen werden. Diese dürfen aber nicht gedüngt werden. Ziel ist hier der schnelle Entzug von 

Nährstoffen. 

 Eine mind. 3malige Mahd mit Abfuhr des Mahdgutes in den ersten beiden Vegetationsperioden wird 

angeregt. Nach den beiden Jahren der Aushaagerung ist mittels Mahdguttransfer aus Spenderflächen 

oder die Verwendung von gebietseigenem Saatgut der Ursprungsregion UG16 die Wiese zu belegen oder 

anzusäen.  

Das Mahdgut (beim Mahdguttransfer) muss hierbei ausgebracht und zur Aussammung gewendet werden. 

Dieser Vorgang ist weitere 2 Vegetationsperioden durchzuführen.  

Bei Ansaat ist die Fläche anzusäen und entsprechend vorher vorzubereiten. Sollte der Aufwuchs nicht den 

gewünschten Deckungsgrad bringen, so kann im darauffolgenden Jahr nochmals eine Ansaat erfolgen. 

Nach Initialisierung und Aufwuchs der gewünschten Arten ist die Fläche dann dauerhaft 2malig im Jahr 

zum mähen. 1. Mahd nicht vor dem 15. Juni; 2. Mahd im September jeden Jahres; Das Mahdgut ist dabei 

immer abzufahren. Für die optimale Entwicklung der Wiesenflächen ist es essentiell das auf jedwege 

Düngerzugabe und Behandlung von Pflanzenschutzmittel verzichtet wird. Nach ca. 7 Jahren sollte dann 

bereits der gewünschte Lebensraumtyp etabliert sein. 

Übergangsbereich Ortsrand 

Im Übergangsbereich zwischen geplanter Bebauung und Wiese ist eine Obststreuwiese auf der nun 

angelegten artenreichen Flachlandmähwiese anzulegen. Die Obstbäume sind nach Pflanzliste zu 

pflanzen. Es wird angeregt die Eigentümer der jeweiligen Wohnbauparzellen in die Pflanzaktion als Paten 

einzubinden um die dauerhafte Pflege der Bäume zu sichern. 

Kompensation des Verlustes der Lebensraumfunktion der im Osten verlaufenden Feldhecke 

Um den teilweisen Funktionsverlust der bestehenden Hecke zu kompensieren ist am Rand des Baugebietes 

im Übergang zur Streuobststruktur eine zweireihige Hecke anzulegen; Pflanzabstand in der Reihe mind. 

1,50m; Pflanzung im Dreiecksverband. Verwendung der Straucharten siehe Festsetzung 3.5  

3.7 Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen 

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Telekom, 

Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die Pflanzung und den langfristigen Erhalt der geplanten Gehölze 

zu gewährleisten. Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.  

Bei Pflanzung im Bereich von bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur flachwurzeln-de 

Sträucher zu verwenden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher sind nicht erlaubt. Bei Baumpflanzungen ist 

ein Mindestabstand von je 2,50 m beiderseits von Kabeltrassen freizuhalten, ansonsten sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen durchzuführen.  

3.8 Pflanzenbehandlungsmittel 

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Düngemitteln ist auf den festgesetzten 

Vegetationsflächen zum Schutz des Grundwassers sowie von Tieren und Pflanzen und im Hinblick auf eine 

möglichst standortgemäße und naturnahe Artenzusammensetzung nicht zulässig.  

3.9 Freiflächengestaltungsplan 

Für Bauvorhaben in den Planbereichen C und D ist zusammen mit dem Bauantrag ein qualifizierter 

Freiflächengestaltungsplan vorzulegen. 

Er muss mindestens eine Darstellung im Maßstab 1:200 enthalten mit Beschreibung über  

- Darstellung der Gelände- und Gebäudehöhe mit aussagekräftigen Schnitten  

- Lage, Größe und Art der befestigten Flächen und baulicher Anlagen wie Einfriedungen, 

Stützmauern, Stufen, Wasserbecken, Geräteschuppen 

- Vegetationsflächen 

- Gehölzpflanzungen mit Angabe von Artnamen deutsch/lateinisch, Anzahl und Pflanzqualität 

- Lage, Art und Dimensionierung von Versickerungseinrichtungen 

- Lage, Ausgestaltung von Tiefgaragenzufahrten  

Der Freiflächengestaltungsplan ist von einem qualifizierten Landschaftsarchitekten, Gartenbautechniker 

oder Gartenbaumeister zu erstellen.  

 

IV. ZUSÄTZLICHE FESTSETZUNGEN 
1. HAUSABWÄSSER, NIEDERSCHLAGSWASSER 

Auf den Grundstücken ist grundsätzlich ein Trennsystem vorzusehen. 

Hausabwässer sind dem öffentlichen Abwasserkanal (Trennsystem) zuzuführen. 

Das anfallende Niederschlagswasser ist in ausreichend dimensionierten Zisternen aufzufangen. Der 

Überlauf ist soweit möglich auf dem Grundstück zu versickern. Ist dies aufgrund der anstehenden 

Bodenverhältnisse nur bedingt bzw. nicht möglich, ist das Überlaufwasser gedrosselt in den 

öffentlichen Regenwasserkanal (Trennsystem) einzuleiten. 

Ein Entwässerungsplan ist zusammen mit dem Bauantrag einzureichen. 

 

2. REGENWASSERNUTZUNG 

Das in den Zisternen aufgefangene Wasser kann für Gartenwasser und WC-Spülungen genutzt 

werden. 

Die Verwendung von Regenwasser für Wasch- und Spülmaschinen ist nicht gestattet. 

 

3. GRUNDWASSER 

Im Geltungsbereich liegen keine Erkenntnisse über Grundwasserstände vor. Diese sind bei Bedarf 

eigenverantwortlich vom Bauwerber zu ermitteln. Sollte in das Grundwasser eingegriffen werden, 

sind im Vorfeld die entsprechenden Genehmigungen einzuholen.  

 

4. SCHUTZ DES OBERBODENS (MUTTERBODEN) 

Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und zur 

Wiederverwendung zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu 

begrünen.  

 

5. SCHUTZ DER HEIMISCHEN INSEKTEN 

Bei der Außenbeleuchtung sollen ausschließlich insektenunschädliche Lampen (LED Lampen) 

verwendet werden.  

 

6. MAßNAHMEN WÄHREND DER AUSFÜHRUNG VON BAUVORHABEN 

Für alle Bauvorhaben im Geltungsbereich sind die Schutzmaßnahmen (z.B. die Verwendung 

schadstoffarmer Baumaterialien, Vorsichtsmaßnahmen bei den Baufahrzeugen etc.) zur 

Verringerung der Gefahr von Schadstoffeinträgen in Boden und Grundwasser einzuhalten. 

 

7. VERSORGUNG MIT STROM, WASSER UND ERDGAS 

Die Stromversorgung ist durch Anschluss an das bestehende Netz zu gewährleisten. Die Versorgung 

mit Trink- und Brauchwasser ist durch den Anschluss an das zentrale Versorgungsnetz sicherzustellen. 

Die Leistungsfähigkeit der örtlichen Versorgungsleitungen ist vom Versorgungsträger 

eigenverantwortlich zu überprüfen.  

 

8. DENKMALSCHUTZ 

Im Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplans sind im Bayerischen Denkmalatlas 

keine Bodendenkmäler kartiert. 

Werden bei Erdarbeiten dennoch Bodendenkmäler aufgefunden, ist gemäß Art. 8 Abs. 1 DSchG 

unverzüglich das Landratsamt Regensburg als Untere Denkmalschutzbehörde oder das Landesamt 

für Denkmalpflege zu verständigen. Dieser Anzeigepflicht unterliegen sowohl der Eigentümer und 

Besitzer des Grundstücks als auch der Unternehmer und der verantwortliche Leiter der Arbeiten, die 

zu dem Fund geführt haben. 

Gemäß Art. 8 Abs. 2 DSchG  sind aufgefundene Gegenstände und der Fundort bis zum Ablauf von 

einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 

Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 

gestattet.  

 

9. FREILEITUNGEN 

Im gesamten Geltungsbereich sind Niederspannungs- und Schwachstromleitungen sowie 

Telefonleitungen unterirdisch zu führen. 

 

10 HOCHWASSERSCHUTZ 

Auf die Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums wird verwiesen. Sie kann im Internet auf 

der Website www.fib-bund.de runtergeladen werden.              

Zusätzlich wird auf § 37 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) hingewiesen. 

 

11. BAUMPFLANZUNGEN 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und 

Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 – siehe u.a. 

Abschnitt 6 – zu beachten. 

 

12. LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG IM UMGRIFF DES GELTUNGSBEREICHS 

Im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung in Nähe des Geltungsbereichs kann es zu Lärm- und 

Staubemissionen (während der Erntearbeiten auch nachts und in Notfällen sogar sonn- und 

feiertags) und zu jahreszeitlich bedingten Geruchsbeeinträchtigungen kommen. Diese 

Einwirkungen sind als ortsüblich hinzunehmen und zu dulden. 
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- Lage, Art und Dimensionierung von Versickerungseinrichtungen 

- Lage, Ausgestaltung von Tiefgaragenzufahrten  

Der Freiflächengestaltungsplan ist von einem qualifizierten Landschaftsarchitekten, Gartenbautechniker 

oder Gartenbaumeister zu erstellen.  

 

IV. ZUSÄTZLICHE FESTSETZUNGEN 
1. HAUSABWÄSSER, NIEDERSCHLAGSWASSER 

Auf den Grundstücken ist grundsätzlich ein Trennsystem vorzusehen. 

Hausabwässer sind dem öffentlichen Abwasserkanal (Trennsystem) zuzuführen. 

Das anfallende Niederschlagswasser ist in ausreichend dimensionierten Zisternen aufzufangen. Der 

Überlauf ist soweit möglich auf dem Grundstück zu versickern. Ist dies aufgrund der anstehenden 

Bodenverhältnisse nur bedingt bzw. nicht möglich, ist das Überlaufwasser gedrosselt in den 

öffentlichen Regenwasserkanal (Trennsystem) einzuleiten. 

Ein Entwässerungsplan ist zusammen mit dem Bauantrag einzureichen. 

 

2. REGENWASSERNUTZUNG 

Das in den Zisternen aufgefangene Wasser kann für Gartenwasser und WC-Spülungen genutzt 

werden. 

Die Verwendung von Regenwasser für Wasch- und Spülmaschinen ist nicht gestattet. 

 

3. GRUNDWASSER 

Im Geltungsbereich liegen keine Erkenntnisse über Grundwasserstände vor. Diese sind bei Bedarf 

eigenverantwortlich vom Bauwerber zu ermitteln. Sollte in das Grundwasser eingegriffen werden, 

sind im Vorfeld die entsprechenden Genehmigungen einzuholen.  

 

4. SCHUTZ DES OBERBODENS (MUTTERBODEN) 

Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und zur 

Wiederverwendung zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu 

begrünen.  

 

5. SCHUTZ DER HEIMISCHEN INSEKTEN 

Bei der Außenbeleuchtung sollen ausschließlich insektenunschädliche Lampen (LED Lampen) 

verwendet werden.  

 

6. MAßNAHMEN WÄHREND DER AUSFÜHRUNG VON BAUVORHABEN 

Für alle Bauvorhaben im Geltungsbereich sind die Schutzmaßnahmen (z.B. die Verwendung 

schadstoffarmer Baumaterialien, Vorsichtsmaßnahmen bei den Baufahrzeugen etc.) zur 

Verringerung der Gefahr von Schadstoffeinträgen in Boden und Grundwasser einzuhalten. 

 

7. VERSORGUNG MIT STROM, WASSER UND ERDGAS 

Die Stromversorgung ist durch Anschluss an das bestehende Netz zu gewährleisten. Die Versorgung 

mit Trink- und Brauchwasser ist durch den Anschluss an das zentrale Versorgungsnetz sicherzustellen. 

Die Leistungsfähigkeit der örtlichen Versorgungsleitungen ist vom Versorgungsträger 

eigenverantwortlich zu überprüfen.  

 

8. DENKMALSCHUTZ 

Im Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplans sind im Bayerischen Denkmalatlas 

keine Bodendenkmäler kartiert. 

Werden bei Erdarbeiten dennoch Bodendenkmäler aufgefunden, ist gemäß Art. 8 Abs. 1 DSchG 

unverzüglich das Landratsamt Regensburg als Untere Denkmalschutzbehörde oder das Landesamt 

für Denkmalpflege zu verständigen. Dieser Anzeigepflicht unterliegen sowohl der Eigentümer und 

Besitzer des Grundstücks als auch der Unternehmer und der verantwortliche Leiter der Arbeiten, die 

zu dem Fund geführt haben. 

Gemäß Art. 8 Abs. 2 DSchG  sind aufgefundene Gegenstände und der Fundort bis zum Ablauf von 

einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 

Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 

gestattet.  

 

9. FREILEITUNGEN 

Im gesamten Geltungsbereich sind Niederspannungs- und Schwachstromleitungen sowie 

Telefonleitungen unterirdisch zu führen. 

 

10 HOCHWASSERSCHUTZ 

Auf die Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums wird verwiesen. Sie kann im Internet auf 

der Website www.fib-bund.de runtergeladen werden.              

Zusätzlich wird auf § 37 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) hingewiesen. 

 

11. BAUMPFLANZUNGEN 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und 

Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 – siehe u.a. 

Abschnitt 6 – zu beachten. 

 

12. LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG IM UMGRIFF DES GELTUNGSBEREICHS 

Im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung in Nähe des Geltungsbereichs kann es zu Lärm- und 

Staubemissionen (während der Erntearbeiten auch nachts und in Notfällen sogar sonn- und 

feiertags) und zu jahreszeitlich bedingten Geruchsbeeinträchtigungen kommen. Diese 

Einwirkungen sind als ortsüblich hinzunehmen und zu dulden. 

200m100500
Maßstab 1:10.000

Gedruckt am 16.01.2024 17:03

https://v.bayern.de/NqLgb
Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des Herausgebers

© Bayerische Vermessungsverwaltung 2024, EuroGeographics

790/52

790/48

790/47

790/51

790/54

790/49
790/50

790/55790/53

790/62 790/60

790/57

790/63

790

790/65 790/64 790/61
782/1

782

786/33

786/32

790/58

790/66

792

790/59

790/38

790/37

790/80

790/56

792/1

693

786/35

786/44
784

786/29

786/34

786/30

786/31

790/79

790/81

790/76

832/2

832

832/1

819/9

834/11

834/31

834/14
834/17

834/21

834/20

834/19

834/18

2a

10 8

14

18
a

18

12a

Bajuwarenstraße

Germanenstraße

Bajuwarenstraße

1
5

3

1 5

4
2

3

6

3a

1

16

3

1a

1b

2

9

7

12

2

1

3

9

5

12a

12

13

7

11

W
olkeringer Straße

Wolkeringer Straße

Ludwig-Zausin
ger-S

tra
ße

Sonnenstraße

Gartenstraße

0,4 0,8
o

SD < 25°
WD < 25°
PD < 15°
FD

WA

II
WH 6,50

A
0,6 1,5

b

SD < 25°
WD < 25°
PD < 15°
FD

SO Seniorenbetreuung

IV
TH 14.50

D
0,4 1,0

b

SD < 25°
WD < 25°
PD < 15°
FD

SO Kindergarten

II
TH 6,50

C
0,4 1,2

o

SD < 25°
WD < 25°
PD < 15°
FD

WA

III
TH 9,50

B

4

3

2
1

5
6 7

A B

C

D

A

B

36
4

36
3

36
5

36
6

36
4

36
8

36
9

37
0

37
137

2

37
337

4

37
5

37
637
737

8

37
9

38
0

38
1

38
2

38
3

38
4

38
5

38
6

38
7

36
2

36
7

792792

Bauweise

0,4 1,2

o

SD < 25°
Dachform und zulässige Dachneigung

WA

II
maximal zulässige Anzahl Vollgeschosse

GRZ

Gebietskategorie

GFZ

A
Bezeichnung des Planbereichs

1

378

VERFAHREN
1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom __________ die Aufstellung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplans "Auf der Hohen Grippen" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am __________ ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung 
und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Auf der Hohen 
Grippen" in der Fassung vom __________ hat in der Zeit vom __________ bis __________ 
stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Auf der Hohen 
Grippen" in der Fassung vom __________ hat in der Zeit vom __________ bis __________ 
stattgefunden.

3. Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Auf der Hohen Grippen" in der 
Fassung vom __________ wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
__________ bis __________ öffentlich ausgelegt.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Auf der Hohen Grippen" in der 
Fassung vom __________ wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __________ bis __________ beteiligt. 

5. Die Gemeinde Thalmassing hat mit Beschluss des Gemeinderates vom __________ den 
Bebauungs- und Grünordnungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __________ 
als Satzung beschlossen. 

Thalmassing, __________

     
     ..................................................................................
     Raffael Parzefall, Erster Bürgermeister   
  

AUSFERTIGUNG
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan "Auf der Hohen Grippen" wird hiermit als 
Satzungsfertigung in der Fassung vom __________ ausgefertigt.
Die Richtigkeit der vorgenannten Verfahrensschritte wird hiermit bestätigt.

Thalmassing, __________

     
     ..................................................................................
     Raffael Parzefall, Erster Bürgermeister

INKRAFTTRETEN
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungs- und Grünordnungsplan "Auf der Hohen Grippen" 
wurde am __________ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB orstüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan ist damit wirksam in Kraft getreten. Der Bebauungs- 
und Grünordnungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Diensstunden 
im Rathaus zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen 
Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen der §§ 44, 214 und 215 BauGB 
ist in der Bekanntmachung hingewiesen worden.

Thalmassing, __________

     ..................................................................................
     Raffael Parzefall, Erster Bürgermeister
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